
:Snt\·:u.rf des :.Iagistrates 

Gesetz vom , mit dem die Wiener Landarbeits-
ordnung geändert wird (Wiener Landarbeitsordnungsnovelle 1982) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Die Wiener Landarbeitsordnung, LGBl. fur Wien Nr. 22/1949, 

zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl. ~ür Wien Nr. 4/1982, 
~ir~ wie folgt gehndert: 

. Artikel I 

1. § 3 Abs.3 hat zu lauten: 

"(3) Auf familieneigene Arbeitskräfte (Abs.2) finden die 
§§ 13, 73, 73a bis p, 74, 78 Abs.1, 2, 4 und 6 sowie 79, 
ferner die Abschnitte 6, 7 und 8 sowie die auf Grund des 
§ 73 q erlassenen Verordnungen Anwendung. 

2. § 7 Abs.3 hat zu entfallen. 

3. Die Überschrift zu § 16 hat zu lauten: 

"Sonder zahl ungen" 
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4. ~ L5 A~s.4 hat zu lau"ten: 

"t_ i.) ~..., ie '- uere inigur„gskom;rüssion ha. t eine Ausfertigu.r1{;_ des 

hinterlegte:1 J:.ollektivvertra[es dem. .:-ünterleger mit einer :....e­
sttti6ung cer durcL.e:ef"J.2:rter .. :.interlet:ur:i.6 zurückzustellen; eine 

. .:..usfertigung ist c.em ::.1.mc.esministeriv.In für soziale Verwaltung 

u.--iter Leka..."'1.ntgabe cer i~undmachung vorzulegen. Eine dritte Aus­

fertigurJ.g ist c.e;n l:Cataster der Zollektivverträge einzuverleiben.'' 

? ■ j 45 J.."os. 5 lit.a hat zu lauten: 

"a) cem ~ur.i.desmi.ni.sterium für .Lanc.- unc. :Forstwirtschaft in ivien," 

c. -~ 7 3 s:.:i;Jt uberschrif t hat zu lauten: 

' 1Vorsorge für c.en Schutz der 

Lienstne:U.mer 

·::,· 73. ( 1) In jederj .:ietrie~ muß entsprechende Vorsorge für 

den Schutz des LeUens, der Gesu.ndhei"t und der Sittlichkeit der 

Dienstnehmer bei Ausüüung L1rer 0eruflich.en Tätigkeit unä. ä.en 

c:ami t im Zusam.rnenhang stehenden Aufenthalt im :Jetrieo getroffen 

sein. Liese Vorsorge 1.un.fa~~t alle iaaßnall.men, die der Verhütung 

von :Jeruflicll "ueö..ingten Unfällen und. Brl::ra...--ikungen der Lienst­

ner1mer dienen oder sie!: sonst aus der. durch die .berufsausüoung 

bedingten hygienischen Lrfordernissen ergeuen oder die durch 

Alter U.'1C Geschlecht a.er l 1 ienstnel:..mer geootenen r.ücksicb.ten 

auf die Si ttlic~.:.kei t betreffen. Dieser Vorsorge entsprechend 

müsseE cie ::..ietrieLie eingerici.Ltet sein sowie unterilal ten und 

geführt wercS.en. 

(2) 1urch .;1a.Jnal::r.en im ~inne des Abs.1 mult für eine dem allge­

meinen S-ta.nd c.er ~·ecJ:-..1-iK: un(i der Liedizin, insbesondere c.er 

J;..r"iJei ts~1yfiene und. Aruei tsp~1:>7siologie, sowie c.er Lrgonomie 

entsprechende Gestaltung der Arbeitsvorgänge u.'1d der A.ruei ts­

·uedingungen Sorge getrage1: und äaäurch ein unter :Jerück-

sich tigung aller umsthnce oe i umsieh tiger Verric::1 tung der 
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beruflichen T·stigkei t möglichst wirksa.'!ler Schutz des Lebens U..."'1.d 
der Gesundheit der Ih enstne!' .... '!ler erreicht werden." 

7. Nach§ 73 sind folgende§§ 73 a bis 73 ~ einzufügen: 

"Arbei tsräu."!le, sonstige Betriebs­
räume und Arbeitsstellen 

§ 73 a. (1) Betriebsräume, in denen ständige Arbeitsplätze einge­
richtet sind, gelten als Arbeitsräu.rne. Arbeitsräume müssen für den . 
Aufenthalt von Menschen geeignet sein und unter Berücksichtigung 
der Arbeitsvorgänge und der Arbeitsbedingungen den Erfordernissen 
des Schutzes des Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer ents-preche1 
Diese Erfordernisse sind insbesondere hinsichtlich der Ausmaße, der Lai 

der Beschaffenheit 1md der_ .-t~usgestal tung der Arbeitsräume maßgebend. 
t.rbei tsräume müssen, soweit es nach der Zweckbestimmung der Räume 
möglich ist, natürlich belichtet sein. Die Belichtung muß ausreichend 
und möglichst gleichmäßig sein; kann dies aus zwingenden Gründen 
nicht erreicht werden , müssen diese Räume mit einer ausreichenden 
und geeigneten kU.nstlichen Beleuchtung ausgestattet werden. In jedem 
.ArbeitsraUJn ist unter BerUcksichtigung der Arbeitsvorgänge und der 
Arbeitsbedingungen für eine ausreichende Zufuhr frischer und Abfuhr 
verunreinigter oder verdorbener Luft sowie dafür Vorsorge zu treffen, 
daß eine angemessene Raumtemperatur an den Arbeitsplätzen herrscht. 
Bei der Ausgestaltung der Arbeitsräume sind auch die notwendigen Maß­
nahmen zu.-n Schutze vor einer die Gesundheit schädigenden Einwirkung 
durch Lärm oder Erschütterungen zu treffen. 

·( 2) Sonstige Betriebsräume, in denen nur vorübergehend gearbeitet 
wird, müssen derart beschaffen sein, oder es müssen solche VorkehrungeJ 
getroffen werden, daß die Arbeitsbedingungen den Erfordernissen des 
Schutzes der Dienstneh.rner entsprechen, wobei unter Berücksichtigung 
der Zweckbestimmung des Raumes und des .Li..rbei tsvorganges Abs. 1 sin..'11.ge­
mäß anzuwenden ist. 
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( 3) J„bs. 2 gilt sinngemäß für alle anderen Arbeitsstellen inner­
halb des Betriebes, wie Hofstelle, Acker, Wiese, vVald, an denen 
sich die Dienstnehmer bei ihrer berv.flichen Tätigkeit aufhalten. 

Ausgänge und Verkehrswege 

§ 73 b. (1) Ausgänge und Verkehrswege einschließlich der 
Stiegen müssen so angelegt und beschaffen sein, daß sie einen 
sicheren Verkehr ermöglichen. Insbesondere müssen in Betriebs­
räumen und -gebäuden Ausg~nge und Verkehrswege derart angelegt 
und ebenso wie Abschlüsse von Ausgängen so beschaffen sein, daß 
die Betriebsräume und -gebäude von den Dienstnehmern rasch und 
sicher verlassen werden können; hiefür sind vor allem Anzahl, An­
ordnung und Abmessungen der Ausgänge und Verkehrswege maßgebend • 

.Ausgänge und Verkehrswege müssen dermaßen natürlich belichtet oder 
künstlich beleuchtet sein, daß ein sicherer Verkehr möglich ist. 
Wenn es die Erfordernisse eines sicheren Verkehrs verlangen, ist 
auch für eine Notbeleuchtung Sorge zu tragen. Ausgänge und Ver­
kehrswege sind stets von allen Verkehrshindernissen freizuhalten. 

(2) Für Verkehrswege im Betriebsbereich im Freien gilt .Abs.1 
~it Ausnahme des letzten Satzes sinngemäß. 

Betriebseinrichtungen, sonstige mechanische 
Einrichtungen und Betriebsmittel 

§ 73 c. (.1) Betriebseinrichtungen,wie Dru.ckbehälter, · Ma.schinen, 
Förderanlagen, Pressen und sonstige mechanische Einrichtungen, 
wie Hub- und Kipptore, Seilzüge, Aufzüge sowie Betriebsmittel,wie 
Geräte, 1Nerkzeuge, Leitern, Transport- oder Verkehrsmittel, müssen 

dem Stanö. der 1'·echnik entsprechend derart ausgebildet oder 
sonst wirksam gesichert ·sein und auch so aufgestellt u..'1.ä. 

verv;endet werc.en, daß ein möglichst wirksamer Schutz des 
Lebens urJ.d der Gesun6.hei t cer Dienstnehmer erreicht wird. 
Betriebseinrichtungen, sonstige mechanische Einrichtungen 
und ..tietrie osmi ttel müssen hinsic~1tlich ihrer lJauweise den 
anerka.·•1n ten r.egeln der '.i'ec~:nik, insoweit c.iese aucl. dem 
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Schutz des Leoens unc. cer Gesundheit der l.Jienstne~.:.mer dienen, 
entsprechen. Von c.iesen Legeln aoweicl1ende AusfüL.rur.1.gen sinc. 
jedoch ztlässig, sofern zumindest der gleicae Schutz erreicht 
wirc. Bei cen Einrichtur ... gen und ~.:itteln und bei 6.eren Ver­
wendung ist auf die aroei tsphJrsiologischen und ergonomischen 
Erl:enn tnisse soweit .öedacr1 t zu nehmen, als dies der Schutz 
der 1ienstnehmer erfordert. 

(2) Betriebseinrichtungen, sonstige mechanische Einrichtungen und 
Betriebsmittel, bei denen dies auf Grund ihrer Bauweise geboten er­
scheint, wie bei M.aschinen, Druckbehältern, Hebevorrichtungen, Auf­
zügen, Hub- oäer Kipptoren und Förderanlagen, sind vor ihrer 
erstmaligen Inbetriebnahme sowie nach größeren Instandsetzungen oder 
wesentlichen Änderungen in besonderer Weise nachweislich zu prüfen 
(Abnahmeprüfungen). 

(3) Betriebseinrichtungen, sonstige mechanische Einrichtungen und 
Betriebsmittel,wie Transportmittel, Druckbehä'..ter, Hebevorrichtungen 
111aschinen, Hub- und Kipptore, Förderanlagen, deren ordnungsgemäßer 
Zustand für den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer 
von wesentlicher Bedeutung ist, sind in bestimmten Zeitabständen, 
für deren Ausmaß vor allem Art und Verwendung der Einrichtu...'11.gen und 
der Betriebsmittel maßgebend sind, auf ihren ord.nu...~gsgemäßen Zustand 
in besonderer Weise durch hiefür in fachlicher Hinsicht geeignete 
Personen nachweislich zu prüfen (Wiederkehrende Prüfungen). 

(4) Betriebseinrichtungen, sonstige mechanische Einrichtungen sowie 
Betriebsmittel dürfen nur verwendet werden, wenn die vorgeschriebenen 
Prüfungen durchgeführt wurden. 

(5) Abnahmeprüfungen nach .Abs.2 sind von Ziviltechnikern der 
hiefür in Betracht ko!rm1enden Fachgebiete, fachkundigen Organen 
des technischen Überwachungsvereines, luntssachverständigen, Bu..~des­
Versuchs- U...'11.d Prüfanstalten sowie anderen autorisierten Prüfstellen 
durchzuführen. \Viederkehrende Prüfungen nach Abs. 3 sind von dem im 
ersten Satz gena.~ten Personenkreis durchzuführen; unter Berück-
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sichti~~~g der Art der Betriebseinrichtungen und der Betriebsmittel 
können diese Prüfungen, sJwei t n:kht beoncere :Rechtsvorschriften ander- es 
bestifil~en, auch von sonst geeigneten, fachkundigen Personen vorge­
nommen werden, die auch Betriebsangehörige sein können. Als geeignet 
una fachkundig sind Personen anzusehen, wenn sie die für die je­
weilige Prüfung notwendigen Fach..'l{enntnisse und Erfahnmgen be-
sitzen und auch die Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung 
der Prüfungsarbeiten bieten. 

( 6) Über Abnafl_"!lepr-Ufungen una wiederkehrende Prüfungen sind 
entsprechende Vormerke zu führen, die im Betrieb aufzubewahren 
sind. 

Arbeitsvorgänge und Arbeitsver­
fahren, Arbei ts_stellen,Lagerungen 

§ 73 c. ( 1) Arbeitsvorgänge und Arbei tsverfa.riren m'Jssen so 
vorbereitet, gestaltet UJld durchgeführt werden,· daß ein mög­
lichst wirksamer Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
]ienstnehmer erreicht wird. Lementsprechend sind vom Lienst­
geber die hiefür notwendigen und geeigneten Einrichtungen und 
I'•ö ttel zur Verfügung zu steJlen; auch ist von ihm die Arbeits­
weise im Betrieb in diesem Sinne einzurichten. 

(2) Für Arbeiten,. bei denen mit Stoffen umgegangen wird 
oder bei denen sich aus anderen Ursachen Einwirkungen er­
geben, durch die das Leben und die Gesundheit der Dienst­
nehmer gefährdet werden, müssen jene Schutzmaßnahmen ge­
troffen werden, durch die solche Einwirh-ungen möglichst 
vermieden werden. In Betrieben, in denen solche Stoffe ge­
lagert oder verwendet werden, dürfen diese nur in Behält­
nissen ver:vahrt werden, die so bezeichnet sind, daß dadurch 
die Iienstnehmer auf die Gefährlichkeit des Inhaltes aufmerk­
sam gem~ch t werden; -oeim Füllen von behäl tnissen ist darauf 
besonders zu achten. Soweit eine i~ennzeichnung nach anderen 



- 7 -

F:ecl:tsvorschriften auc:1 den Erfordernissen des Lienstnehmer­

scl1utzes entspricht, ist eine weitere 1~ennzeicrillung nicht er­

forderlich. 

( 3) Wenn es der Schutz cles Lebens U...'1.d der Gesu...'1.dhei t der 

Dienstnehmer erfordert, kann die Verwendung bestimmter Arbeits­

stoffe oder die Anwendung uestimmter Arbei tsverfa.."'1.ren untersagt 

werden, soferne der Arbeftserfolg auch mit anderen Arbeitsstoffen 

oder nach a...~deren Arbeitsverfal'.ren mit einem angemessenen Aufwand 

erreicht werden kann; desgleichen ist zu -oesti:mmen, welche Stoffe 

zu verwenden oder welche Arbeitsverfahren anzuwenden sind,bei 

denen diese Einwirh'7.lllgen nicht oder nur in einem geringen Ausmaß 

auftreten. 

hs.t sicl: vor Vel"'i'.'e:nclu.."'lg besti:::1ter _L.rbei ts­

stoffe edel" vor der L11wenö.1,:..'1.g besti:rS1ter J_rbei tsverfahren ::_:.i t der 

Lz.no.- 'llr..d Forst';:irtscl12.ftsi::.1s1)el:tion ins 

we1:n er aus C.er Zus~·,..,--:1ensetzu.:1.; v.nd der Art der ,;.rnvendu..'1g von 

Lrbei tsstof:fe:1 a11::1el".:.::1e11 ~:c:.1:11, ds.ß Gefah.r fi.~r Leben v.nd Ges.,_;..no..heit 

der Lienstneh:~er bssteht. 

(5) Zu Arbeiten, die mit einer besonderen Gefa...11.r für die 

damit Beschäftigten oder für andere Dienstnehmer i.rerbunden 

sind, wie Sch~-:d.lings- und Unkrautbekämpfungsarbei ten, 3odenent­

seuchungsarbeite:r.1.,Arbei ten in Dehältern, Silos, Jauche- und 

Senkgruben, Baumfs~llungen, Aufarüei ten von Wind- und Schnee­

brüchen, Holzbringungen, Sprengarbeiten, Arbeiten an be­

weglichen Teilen von 1,~aschinen U.."1.d betriebseinrichturigen, 

dürfen nur solche Dienstnehmer herangezogen werden, die die 

erforderliche k0rperli~he und geistige Eignung sowie die vom 

Standpunkt 6es Lienst:.i.ehmerschutzes notwenö.igen Fach.kennt-



.. 8 -

Y-.. :i..sse v.116 .i.)erufserfa!"iru.ngen für eine s1.cnere liurchfü~1.runi; 

fieser Arbeiten besi~zen; soweit 1ienstnehmer über die ge-

f orö erten :.:~enli tnisse 1,.nc. i;rfahrungen noch nic~1 t verfüf_en, 

dilrfen sie zu derartigen Aroeiten erst nach entsprechender 

Dr.terweisung tEr·s1gezcgen werr.er... }Ur Aroeiten der angerti:1rten 

Art sowie für Aroeiten, die zur Vermeidung einer derartigen 

Gefahr in einer bestimmten iveise durchzuführen sind, mUssen 

Verhaltensanweisungen erteilt werden; auch muß eine der Art der ··o:e­
treffenäen Arbeit angemessene und in fachlicher :ünsicht ge-

eignete .Aufsicht .gegeoen sein. 

i:L;) Zu Ar·oeiten nach Abs.5, oei denen es mit hücksicnt auf 

die mit deri Arbeiten verbu..vic.enei: Gefahren für c.ie c..arni t Be­

sch{ftigten oder für andere Lienstnehmer von wesentlicher be­

deutung ist, dafo die notwendigen :Fachkenntnisse für eine sichere 

c3 ieser Arbeiten vorliegen:, wie Sprer.1.garbei ten, Arbei·t:en 

mit Seilzugförderungsanlagen und Seilbrin.gu.ngsa.nlagen, Füb.rung von .He 

er:ntema.schinen sowie I:ränen bestimmter Art und Hubstaplern, dürfen :nu 

solche Dienstnehmer herangezogen werden, die d.en Nachweis dieser Facb 
kecn:tnisse erbti?:\gen. Als hachweis dieser :Fachkenntnisse gilt ein 

Zeugnis einer hiefür in .oetracht kommenden Unterrichtsa.J.1.f:◄. tal t 
oder einer anderen Einrichtung, die entweder vom dagistrat oder auf 

Grund der geltenden B.echtsvorschriften auf dem Gebiet des Arbeit­

nehmerschutzes vom Bundesminister für soziale Verwaltung zur Aus­

stellung solcher Zeugnisse ermächtigt worden ist. 

l 7) .t. .. rbeitsplätze und ArDeitsbereiche sind unter .0edachtnahme 

auf die Arbeitsvorgänge und die Ar·oei tsbedingungen entsprechend 

äen Erfordernissen des Schutzes des ~eoens und der Gesundheit der 

:Lienstneh!'!ler zu gestalten; hiebei ist auch auf die arbei tsph;\rsio­

log-ischen und ere:;onomisc:r.l.en Erkenntnisse j:,edacht zu nehmen. 

( 8) Lagerungen sind in einer Vleise vorzunehmen, daß Gefahren 

für Dienstnehmer möglichst vermieden werden; insbesondere müssen 

bei der Lagerung und Aufbewahrung von feuer- oder explosionsge­

fihrlichen, giftigen, infektiösen oder stark ätzenden Stoffen, 
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die durch deren Eigenschaften bedingten Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen werden. Derartige Stoffe dürfen nicht über Arbeits­
plätzen und im Bereich von Verkehrswegen, ferner nicht unter 
Stiegen, Rampen oder Plattformen gelagert werden. Die Lagerstellen 
sind von außen zu kennzeichnen und gegen den Zutritt Unbefugter 
zu sichern; andere Rechtsvorschriften über die Lagerung von 
Stoffen dieser Art werden hiedurch nicht berührt. 

Verkehr in den· Betrieben 

§ 73 e. ( 1) Der innerbetriebliche Verkehr ist mit entsprechende·r 
Umsicht so abzuwickeln, daß ein möglichst wirksamer Sohutz des 
Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer · erreicht wird. Für 
Straßen ohne öffentlichen Verkehr sowie für den sonstigen Ve.r­
kehr im Betriebsbereich, wie H~fstelle·,Acker;Wie~e,Wald, ai.nd die 
für den öi'fentlichen ·verkehr geltenden Sicherheitsvo;r-schri.fteri. 
soweit sinngemäß anzuwenden, als diese die Sicherheit des Ver-
kehrs betreffen. Abweichungen von den genannten Bestimmungen sind 
zulässig, soweit dies mit Rücksicht auf zwingende betriebliche 
Notwendigkeiten unbedingt erforderlich ist. Solche Abweichungen 
müssen im Betrieb entsprechend bekanntgegeben werden. Für Fahr­

zeuge gelten die grundsätzlichen Anforderungen des§ 73 c Abs.1. 

( 2) ZULJ. Len.1.cen von motorisch angetriebenen Fahrzeugen und Arbeits­
maschinen dcrfen nur Dienstnehmer herangezogen werden, die die hie­
für notwendige Eignu...--ig und .Ausbildung nachweisen. Dienstnehmer., die 
zun: Lenken von motorisch angetriebenen Fahrzeugen und .Arbeitsmaschine? 
nicht auf Grund eines Lenkerausweises im Sinne der kraftfahrrecht­
lichen Vorschriften berechtigt sind, dürfen zu solchen Tätigkeiten 
im Betriebsbereich nur herangezogen werden, nachdem sich der Dienst­
geber davon überzeugt hat, daß die Voraussetzungen nach dem ersten 
s~tz vorliegen. Der Dienstgeber hat dem Dienstnehmer darüber eine 
schriftliche Bev>'illigung auszustellen. Sobald dem Dienstgeber Um­
stände bekannt werden, die Zweifel a..."1 der Lenkfähigkeit eines solchen 
Dienstnehmers entstehen lassen, hat er diesem das Ie...··1ken eines moto­
risch angetriebenen Fahrzeuges oder einer .Arbeitsmaschine zu u...~ter­
sagen u.~cl nötiger.falls die Bewilligung zu entziehen. 



( 3) :Die Lenker und. die beim Betrieb eines tC.raftfahrzeuges oder 

anderer motorisch angetrie·::iener Arbeitsmaschinen bescht.ftigten 

I:ienstnehmer dürfen hiezu nur in einem solchen Ausmaß verwendet 

werden, daß ir ... "1.en die sichere l''ührui1.g des Fahrzeuges bzw• die · 
sichere Durchf'ührung ihrer TätigKei t möglich ist. Hiebei ist auf. 

die jeweiligen besonderen ümstände,wie Witterungsverhältnisse, 

..öeschaffenheit der Fahrstrecke und sonstige Erschwernisse,Bedacht 

zu nehmen. 

Gesundheitliche Eignung der 

Dienstnehmer 

~· 7 3 f. ( 1) Zu 11':.: tigkei ten, bei denen die dabei l:ieschtftigten 

Einwirku.."1.gen ausgesetzt sein kö.nr.en, die erfa}1rungsgemäß die 

Gesundheit zu schädigen vermögen, dürfen nur solche Dienst­

nehmer- herangezogen werden, deren Ges-µ..."1.dheitszustand eine der­

artige Beschäftigung. zuläßt. Dies gilt für Tttigkeiten, 

bei denen infolge der Art der Einwirkung die Gefahr besteht, 

daß Dienstnehmer an einer Berufskrankheit erkranken, für 

Tr: tigkei ten, deren Ausübu..."1.g mit besonderen physischen Be­

lastungen unter erschwerenden ~edingungen verbunden ist und 

für ähnliche 'Itl.tigkeiten. Soweit nach d·er Art der Einwirkung 

oder Belastung einer ärztlichen Untersuchung prophylaktische 

3edeutung zuko~.J:llt, dürfen Dienstnehmer zu den Tätigkeiten erst 

herangezogen bzw. weiterverwendet werden, nachdem durch eine 

besondere ärztliche Untersuchung festgestellt wurde, daß ihr 

Gesur1dhei tszustand eine derartige Tt tigkei t zu.läßt. 

( 2) :Die r:osten der t.rztlic!1en Untersuchungen nach Abs. 1 

si."'ld vom Dienstgeber zu tragen. Sofern es sich jedoch um 

Lienstnehmer handelt, bei denen infolge der Art der Ein­

wirkung die Gefahr ·oeste!lt, ö.aß sie an einer berufskrankhei t 

ir.i Sinne der sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften 

erkranken, hat der Lienstgeber gegenüber ö.em zustä..."1.c.igen 

Träger der linfall versic:aerung Anspruch auf Ersatz der ?~os ter„ 

dieser t .. rztlichen Untersuchungen. Ler Zostenersa tz wird 

:.1öc:-"stens nach den bei cer Versic:r„erungsanstal t öffentlich 

~eciensteter jeweils geltenden :i.-:onorarst.tzen geleistet. 



(3) l.ie Art der i;inwirkungen oä.er ..:ielastungen, bei c.enen 
t.rztliche untersuchu...'1.gen nach A"os.1 durchzuführen sind, Art und Umfane 

dieser Untersuchuneen und ciie Zeitabst8lö.e zwischen diesen, 
sind durch Verordnung der Landesregierung festzulegen. Darüber 
hinaus kar..n bei Vorliegen anderer Einwirku...11.g-en oder Belastungen, 
c.ie eine E.rztliche Gntersuc11ung geboten erscheinen lassen, die 
Land- und Forstwirtschaftsinspektion eine solche Untersuchung 
anordnen. 1ine Vveiterbeschäftigun.g unter solchen Einwirkungen 
oder Eelastungen ist nur soweit gestattet, als die Land- und 
Forstwirtschaftsinspektion dagegen keinen Einwand erhebt. Wird 
von dieser jedoch ein Einspruch ernoben, dann hat der Dienst-
geber den betreffenden Dienstnehmer an einem anderen Arbeits-
platz weiterzubeschäftigen, sofern dies dem Dienstgeberzuge-
mutet werden kan..""1 u...'1.d der Dienstnehmer damit einverstanden ist.· • 
Wenn eine Weiterbeschäftigung an einem anderen Arbeitsplatz nicht 
möglich ist, so kann der Lienstgeber den Dienstnehmer dennoch 
bis zum Ablauf der :;;:ündigungsfrist zum nächstmöglichen Termin 
zur bisherigen Tätigkeit heranziehen, sofern sich die Land- und 
Forstwirtschaftsinspektion dagegen nicht wegen einer akuten 
Gefährdung von Leben und Gesundheit des Iiienstneh.mers ausgesprochen 
hat. 

· ( 4) Untersuchungen nach Abs. 1 sind von .Ärzten oder Einrichtungen, 

die auf Grund der geltenden Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des 
Arbeitnehmerschutzes vom Bundesminister für soziale Verwaltung zur 
Durchführung arbeitsmedizinischer Untersuchungen ermächtigt sind, 
vorzunehmen. Je eine Befundausfertigung ist von.den die Untersuchung 
durchführenden Ärzten oder Einrichtungen unverzüglich der Land- und 
Forstwirtschaftsinspektion und den zuständigen Sozialversicherungs­
träger.1 zu übersenden. Über jene ~ienstnehmer, auf die die Bestimmunger. 
des Abs.1 Anwendung finden, sind Aufzeichnungen zu führen, in welche 
die Ergebnisse der Untersuchungen einzutragen sind; diese sind im 
Detrieb aufzubewahren. 
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( 5 ) Personen, die an einem körperlichen oder geistigen Ge·orechen 

in einem I.lafae leiden, ä.aß sie entweder bei bestimmten Arbeiten 
einer auBergewöhnlichen Gefahr ausgesetzt w~ren oder andere 
geft,hrden könnten, füirfen zu solchen .Arbeiten 1.cicht herangezogen 
werö.er~. 

Unterweisung der Lienstnehmer 

§ 7 3 g. ( 1) Die l ·ienstnehrner müssen vor der erstmaligen Auf­
nah~e der Tätigkeit im Betrieb in der sicheren Lurchführung der 
Arbeit unterwiesen werä.en. In diesem Zusammenhang sind die ~ienst­
nehmer auch über die im Betrieb bestehenden besonderen Gefahren 
für Leben und Gesundheit, über die zur A"owendung dieser Gefahren 
vorhandenen Schutzeinrichtungen und die anzuwendenden Schutzmaß­
nahmen zu unterweisen. 

(2) Die Lienstnehmer sind vor ihrer erstmaligen Verwendung 
zu Arbeiten ar.a. Betriebseinrichtungen oder ::C:Setriebsmi tteln 

sowie vor öer erstmaligen Heranziehung zu Arbeiten nach~ 73.d 
Abs.2 oder 5 ü"oer die Arbeitsweise und ihr Verhalten sowie 
über die vorhandenen Schutzeinrichtungen oder anzuwendenden 
Schutzmaßnahmen in verständlicher Form zu u...~terweisen. 



(3) Diese Unterweisungen (Abs.1 und 2) sind nach Erfordernis, 
zumindest aber einmal im Zalenderjahr,in dem jeweils gebotenen 
Umfang zu wiederholen. Ein solches Erfordernis ist jedenfalls 
bei Änderungen im Betrieb, die eine neue Gefährdung für Leben 
oder Gesundheit der Dienstnehmer hervorrufen könnten, sowie nach Un­
fällen oder nach Ereignissen, die beinahe zu einem Unfall ge-
führt hätten und von denen der Arbeitgeber oder die für die 
Unterweisung zuständige Person Kenntnis erhalten hat, gegeben. 

(4) Die Unterweisungen hat der Dienstgeber durchzuführen. Der 
Dienstgeber kann die Unterweisrmgen (Abs. 1 und 2) von Personen, 
die in fachlicher Hinsicht geeignet und verläßlich sind, wie 
Betriebs- und Wirtschaftsleiter, Landwirtschaftsmeister oder 
Förster, durchfill'....ren lassen. Wenn es Betriebseinrichtungen, Be­
triebsmi ttei oder Arbeitsverfahren erforderlich machen, können 
mit der Unterweisung auch Personen, die ·über besondere Fach-
1:enntnisse verfügen, vrie Ziviltechniker, Sachverständige von 
öffentlichen land- und forstwirtschaftlichen Lehr- und Prüfungs­

a."'l.stal ten, fachkundige Organe von Landwirtschaftskammern oa,er der 
zuständigen Sozialversicherungsträger so·wie _Bevollmächtigte der 
Herstellerfirmen, betraut werden. 

( 5) Die Unterweisungen (Abs .. 1 und 2) haben in mündlicher oder 
allenfalls in schriftlicher Form zu erfolgen. Bei Verwendung 
fremdsprachiger Dienstnehmer, die der deutschen Sprache nicht 
hinreichend mächtig sind, ist für eine verständliche Unterweisung 
in deren Landessprache Sorge zu tragen. Über die Durchführung der 
Unterweisungen sind Aufzeichnungen zu führen. 
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( 6) Ler 1ienstgeber muD sic}1 in geeigneter -Neise 
überzeugen, ob Unterweisungen (P.üs. ·i und 2) verstanden 
w1J.rc.en, und l:a t diese gegebenenfalls zu wiederholen. :F'ür eine 
angemessene Aufsic:nt, insbesondere bei der erstmaligen Durch­
führung der Arbeit, ist Sorge zu tragen. Für den Fall, daß 
die Unterweisu.'Ylg offensichtlicl-:.. nicht verstanden wurde, dürfen 
1ienstnehmer zu derartigen Arbeiten nicht herangezogen 

werd~n. 

( 7) Eine l:nterweisung (Abs. 1 und 2) ist nicht er-

forderlich, wer.:.Il ä.er Lienstnehmer durch eir. von einer 3ehörde 
oder einer hiezu terufenen Stelle ausgestelltes Zeugnis oder 
eine :Gescheinigung nachweist, daß er eine seiner Tätigkeit im 

Betrieb entsprechende Ausbildu."1.g erh.al ten hat. 

Scr:utzausrüstung, Schutz- und Arbeitskleidung 

:-i· 73 h. ( 1) Len lienstnehmern ist c.ie für ihren persönlichen 
Schutz notwendige und hiefür geeignete Schutzausrüstur.1.g und 
Schutzkleidung vorn Lienstgeoer koster..los zur Verfü.gur.1.g zu 

stellen, wen.'1 für sie bei ihrer beruflichen Ta tigkei t trotz 
entsprechender ~nä.erer Schutzmaßnahmen ein ausreichender Schutz 
des Lebens oder der Gesundheit nicht erreicht wird. ~ine der­
artige Schutzausrüstung und Schutzkleidung ist auch dann kosten­

los zur Verfügung zu stellen, wenn entsprechende andere Schutz­
maßnahmen nicht durchführbar sind. 
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(2) Die Schutzausrüstung und Schutzkleidung hat dem Schutzzweck 
und den anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen. Ausrüstungs­
gegenstände gemäß Abs.1, deren ordnungsgemäßer Zustand für den 
Schutz der Dienstnehmer von wesentlicher Bedeutung ist, wie Atem­
schutzgeräte, Sicherheitsgürtel oder Sicherungsseile, sind in regel- -
mäßigen Zeitabständen, mindestens jedoch halbjährlich von einer ge­
eigneten fachkundigen Person ( § 73 c Abs. 5) auf diesen ·zustand zu 
prüfen. Über diese Überprüfungen sind Vormerke zu führen, die im 
Betrieb aufzubewahren sind. 

(3) Arbeitskleidung muß den Erfordernissen der beruflichen 
Tätigkeit der Dienstnehmer entsprechen 1md vor allem so be­
schaffen sein, daß durch die :taeidung keme zusätzliche -Ge­
fährd1mg des. Lebens und der Gesundheit bewirkt wird. 

Brandschutzmaßnahmen 

§ 73 i. ( 1) -In jedem Betrieb sind unter Berücksichtigung der 
Art der Arbeitsvorgänge und Arbeitsverfahren, der Arbeitsstoffe 
sowie der Arbeitsweise, allfälliger Lagerungen sowie des Um­
fanges und .der Lage des Betriebes geeignete Vorkehrungen zu 
treffen, um das Entstehen eines Brandes und im Ealle eines 
solchen eine Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der 

Dienstnehmer möglichst zu vermeiden. 

(2) Feuerlöschmittel, -geräte und -anlagen mUssen den aner­
kannten Regeln der Technik, insoweit diese auch dem Schutz des 
Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer dienen, entsprechen. 
i,iit der Handhabung der Feuerlöschgeräte muß eine für wirksame 
Brandschutzmaßnahmen ausreichende Zahl von Dienstnehmern vertraut 
sein. 
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(3) Feuerlöschmittel, -geräte und -anlagen sind mindestens alle 
zwei Jahre von geeigneten fachkundigen Personen(§ 73 c Abs.5) auf" 
ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Über die Prüfungen sind 

Vormerke--~~ _füh~en! ___ ~-~-~---i~~-E:_~ieb aufzubewahren sind. 

Vorsorge für die Erste-Hilfe-Leistung 

§ 73 j. (1) Den Dienstnehmern muß bei Verletzungen oder 
plötzlichen Erkrankungen Erste Hilfe geleistet werden können,. 
Die hiefür notwendigen Mittel und Einrichtungen sind unter 
Berücksichtigung der Art der Arbeitsvorgänge und Arbeitsver­
fahren, der Arbeitsstof~e sowie der Arbeitsweise, der Größe 
des Betriebes und der Za..h.l der Dienstnehmer in geeigneter 
Weise bereitzustellen. 

(2) In jedem Betrieb müssen mindestens eine und ab elf Dienst­
nehmer je angefangene zehn Dienstnehmer eine weitere Person für 
Erste-Hilfe-Leistungen zur Verfügung stehen, die .hiefür nachweis­
lich eine im Hinblick auf die auszuübende Tätigkeit ausreichende 
Ausbildung erhalten haben. 

(3) Reicht die nach Abs.2 sich ergebende Anzahl der in Erster 
Hilfe ausgebildeten Personen nach der Lage des Betriebes und der 
Unfallgefahr nicht aus, kann im Einzelfall, aber auch für be­
stimmte Kategorien von Betrieben eine Erhöhung dieser Zahl im 
·erforderlichen Ausmaß angeordnet werden. 

(4) In Betrieben mit mindestens· drei Dienstnehmern muß während 
der Arbeitszeit mindestens die sich nach Abs.2 oder 3 ergebende 
Anzahl von in Erster Hilfe ausgebildeten Personen im Betrieb an­
wesend sein, in allen anderen Betrieben hingegen ist die Anwesen­
heit einer solchen Person nur dann erforderlich, wenn Arbeits­
verrichtungen mit erhöhter Unfallgefahr vorgenommen werden. 

(5) Bei Berechnung der Anzahl der Dienstnehmer nach Abs.2 bis 4 
sind familieneigene Arbeitskräfte(§ 3 Abs.2) einzurechnen. 
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Trinkwasser, Waschgelegenheiten, Aborte 
Umkleide- und Aufenthaltsräume 

§ 73 k. (1) Den Dienstnehmern mU.ssen in gesundheitlicher 
Hinsicht einwandfreies Trinkwasser, eine ausreichende Zahl 
von hygienisch unbedenklichen Waschplätzen mit fließendem, 
einwandfreiem Wasser sowie entsprechend ausgestattete Abort­
anlagen in ausreichender Zahl und in geeigneter Lage zur 
Verfligung stehen. Eine Möglichkeit zur Warmwasserbereitung 
muß gegeben sein. 

(2) Den Dienstnehmern, die bei ihrer Arbeit einer besonders 
starken Verschmutzung, der Einwirkung gesundheitsschädlicher Stoff'e 
oder größerer Hitze- und Staubeinwir1."1l!lg ausgesetzt sind, sind auch 

Warmwasser sov:ie die notwendigen Mittel zum Reinigen und Trocknen, 
nach Erfordernis auch Bade- bzw. Brauseeinrichtungen, zur Verfügung 
zu stellen. 

(3) Jedem Dienstnehmer ist zur Auf·oewahrung und zur Sicherung 
vor Wegnahme seiner Straßen-, Arbeits- und Schutzkleidung eine 
geeignete Aufbewahrungsmöglichkeit sowie für die von ihm für 
die Verrichtung der Arbeitsleistung mitgebrachten Gegenstände 
und jener Sachen, die von ihm nach Verkehrsauffassung und 
Berufsüblichkeit zur Arbeitsstätte mitgenommen werden, eine 
ausreichend große, versperrbare Einrichtung zur Verfügung zu 
stellen, wobei auch die Arbeitsbedingungen zu berücksichtigen 
sind. Der Dienstgebe.r haftet dem Dienstnehmer für jeden durch 
die schuldhafte Verletzung dieser Pflicht verursachten Schaden. 

(4) In größeren Betrieben müssen eigene Wasch- und Umkleideräume 
vorhanden sein. Bei Beschäftigung männlicher und weiblicher 
Dienstnehmer ist hinsichtlich der Einrichtung und Benützung 
der Sanitäranlagen und Umkleideräume auf die Verschiedenheit 
der Geschlechter Rücksicht zu nehmen. 
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(5) Auf entlegenen Arbeitsstellen, an denen längere Zeit ge­
arbeitet wird, ist den Regelungen der Abs. 1 bis 3 tunlichst 
Rechnung zu tragen. 

(6) Für den Aufenthalt während der Arbeitspausen im Betrieb und 
zum Einnehmen der Ma..½.l.zei ten ist den Dienstnehmern ein eigener Raum 
zur Verfügung zu stellen, der den Anforderungen der Hygiene und der 
Gesundheit der Dienstnehmer entsprechen muß. Der Raum muß lüft- und 
heizbar sowie beleuchtbar sein und ist .mit einer ausreichenden Zahl 
von Sitzgelegenheiten und Tischen für das Einnehmen der Mahlzeiten 
sowie Einrichtungen für das Wärmen mitgebrachter Speisen auszustatten 

(7) Vor dem Betreten der Aufenthaltsräume sind Arbeits- und Schutz­
kleider, die durch giftige oder infektiöse Stoffe verunreinigt oder 
mit üblem Geruch behaftet sind, abzulegen und gesondert aufzube­
wahren. 

(8) Für Dienstnehmer, die im Freien Arbeiten verrich~en, welche 
bei Regen oder Schneefall nicht unterbrochen werden können, ist 
außerhalb von Aufenthaltsräumen eine geeignete Einrichtung zum 
Trockn.Bn nasser Arbeitskleidung zur Verfügung zu stellen. 

Wohnräume und Unterkünfte 

§ 73 1. (1) Räume, die Dienstnehmern für Wohnzwecke oder auch nur 
zur vorübergehenden Nächtigung zur Verfügung gestellt werden, müssen 
den für Wohnräume maßgebenden Erfordernissen, soweit diese den 
Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit betret~en, 
und den Bestimmungen der Wiener Bauordnung f"lir Wohnräume entsprechen. 
Sie müssen insbesondere lüft-, heiz- und beleuchtbar sein, mindestens 
ein direkt ins Freie ~uhrendes Fenster aufweisen und mit der ihrem 
Verw.endungszweck entsprechenden Einrichtung ausgestattet sein. Für 
die Dienstnehmer sind Waschplätze und Abortanlagen, die den 
hygienischen Anforderungen entsprechen müssen, einzurichten. 
Hygienisch einwandfreies Trinkwasser, eine Möglichkeit zur Warmwasser• 
bereitung sowie eine geeignete Kochstelle ist zur Verfügung zu 
stellen. 
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(2) Dienstnehmern,die auf Arbeitsstellen beschäftigt werden, 
die so entlegen sind, daß sie in deren Umgebung keine Räume 
erhalten können, die gemäß Abs.1 für Wohnzwecke geeignet sind, 
müssen feste Unterkünfte oder andere geeignete Einrichtungen, 
wie Wohnwagen, zur Verfügung .stehen. -Solche Unterkünfte sind 
dann nicht erforderlich, wenn ein zumutbarer Anmarschweg nicht 
überschritten wird oder zur Zurücklegung des Weges von und zur 
Arbeitsstelle unter Berü.cksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 
entsprechende Fahrgelegenheiten zur Verfügung stehen und der 
Zeitaufwand hiefür ein für die Dienstnehmer zumutbares Ausmaß 
nicht überschreitet. 

(3) Unterkünfte (Abs.2) sind an erfahrungsgemäß sicheren Orten mit 
ebensolchen Zugängen zu errichten. Sie müssen tunlichst nahe 
der Arbeitsstelle liegen; ergibt sich bei größerer Entfernung 
zwischen Unterkunft und Arbeitsstelle ein nicht zumutbarer An­
marschweg, so müssen . für den Verkehr zwischen diesen, unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, entsprechende 
Fahrgelegenheiten zur Verfügung stehen. 

( 4) ·Unterkünfte. müssen · den Anf.orderungen des Abs. 1 
entsprechen; für andere geeignete Einrichtungen, wie Wohnwagen, 
gilt dies sinngemäß~ Alle Unterkünfte müssen dem Verwendungs-
zweck gemäß eingerichtet und ausgestattet sein. Für das Zube­
reiten und Wärmen von Speisen sowie für das Trocknen nasser 
Kleidung müssen im Unterkunftsbereich geeignete E~richtungen 
zur Verfügung stehen. Werden Unterkünfte von einer größeren 
Zahl von Dienstnehmern benützt, müssen besondere häume mit 
entsprechenden Wasch- und Bade- bzw. Brauseeinrichtungen vor­
handen sein. 

(5) In jeder Unterkunft muß bei Verletzungen oder plötz­
lichen Erkrankungen Erste Hilfe geleistet werden können; 
§ 73 ' j gilt sinngemäß. Darüber hinaus ist dafür Sorge zu tragen, 

daß im Bedarfsfall ein Arzt rasch zur Stelle sein kann. 
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(6) Werks- und Dienstwohnungen gehören nicht zu Wohnräumen 
im Sinne des Abs.1. 

Instandhaltung, Prüfung und 
E.einigung 

§ 7 3 m. ( 1) Betriebsgebäude, Betriebsräumlichkeiten, Be­
triebseinrichtungen, sonstige mechanische E.inrichtungen und . 
Betriebsmittel~ Wohnräume und Unterkünfte sowie die Schutz­
ausrüstung und sonstige Einrichtungen oder Gegenstände für 
den Schutz der Dienstnehmer sind in sicherem Zustand zu er­
halten. 

(2) Abs.1 gilt sinngemäß für Verkehrswege im Betrieb, wobei 
der jeweiligen besonderen Beschaffenheit der Wege hinsichtlich 
der. Sicherheitserfordernisse ~echnung zu tragen ist. 

(3) Betriebsgebäude und -räumlichkeiten, Betriebseinrichtungen 
und Betriebsmittel, Wohnräume und Unterkünfte sowie die Schutz­
ausrüstung und sonstige Einrichtungen oder Gegenstände für den 
Schutz der Dienstnehmer sind unbeschadet besonderer Prüfungen 
nach den§§ 73 c Abs.2 und 3, 73 h Abs. 2 und 73 i Abs. 3 in regel­
mäßigen Zeitabständen ihrer Eigenart entsprechend durch geeig­
nete, fachkundige Personen(§ 73 c Abs.5) nachweislich auf 
ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. Eine solche 
Prüfung sowie eine besondere Prüfung nach den angefuhrten 
Bestimmungen ist zusätzlich dann vorzunehmen, wenn begründet~ 
Zweifel darüber bestehen, ob sich die im Abs.1 genannten Objekte, 
Einrichtungen, Mittel und Gegenstände in ordnungsgemäßem Zu-
stand befinden. 
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(4) Für die Reinhaltung der Betriebsgebäude, Betriebsräumlich­
keiten, Betriebseinrichtungen und ~etriebsmittel, Wohnräume 
und Unterkünfte sowie der Schutzausrüstung und sonstiger Ein­
richtungen oder Gegenstände für den Schutz der Dienstnehmer 
ist Sorge zu tragen. 

Pflichten der Dienstgeber 

§ 73 n. (1) Der Dienstgeber hat auf seine Kosten dafür zu 
sorgen, daß der Betrieb so eingerichtet ist, so unterb.a.lten und 
so geführt wird, daß die notwendige Vorsorge für den 
Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit der 
Dienstnehmer nach den in Betracht kommenden Vorschriften 
sowie den von der Behörde vorgeschriebenen Bedingungen und 
Auflagen gegeben ist. Darüber hinaus hat sich der Dienstgeber 
so zu verhalten, daß eine Gefährdung des Lebens und der Ge­
sundheit der Dienstnehmer soweit als möglich vermieden wird. 
Für Arbeitsstellen, an denen der Arbeitgeber nicht selbst anwesend 
ist und an denen zwei oder mehr Di:enstnehmer bes.chäftigt sind, hat 
er einen geeigneten Dienstnehmer zu bestimmen, der auf die Durch­
führung und Eir...ha.l tung der zum Schutz der Dienstnehmer notwendigen 
Ilaßnahmen zu achten hat. 

(2) Von den Vorschriften und den von der Behörde vorgeschriebenen 
Bedingungen und Auflagen abweichende Anordnungen in Fällen 
unmittelbar drohender oder eingetretener Gefährdung des 
Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer sind soweit zu-
lässig, als dies im Interesse des Schutzes derselben geboten 
erscheint, um die Gefährdung abzuwenden oder zu beseitigen. 

(3) Der Dienstgeber darf ein den im Abs. 1 angeführten Vor­
schriften, Bedingungen und Auflagen widersprechendes Verhalten 
der Dienstnehmer nicht dulden, es sei denn, es handelt sich 
um eine Anordnung im Sinne des Abs.2. 

(4) Der Dienstgeber hat das Interesse der Dienstnehmer an 
allen Fragen, die im Rahmen des Betriebes den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit sowie den durch Alter und Geschlecht 
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der Dienstnehmer gebotenen Schutz der Sittlichkeit betreffen, 
entsprechend zu fördern und auch sein Verhalten d.a·nach einzu­
richten. 

(5) Dienstnehmer, die sich in einem im§ 73 o Abs. 4 beschriebenen 
Zustand befinden, dürfen zur Dienstverrichtung weder herangezogen 
noch zugelassen werden. 

(6) Werden dem Dienstgeber nach§ 73 o Abs.2 I'dängel an Be­
triebseinrichtungen, mechanischen Einrichtungen, Betriebsmitteln, 
sowie Gegenständen der Schutzausrüstung und von sonstigen Ein­
richtungen oder Gegenständen für den Schutz der Dienstnehmer 
zur Kenntnis gebracht, so hat er unverzüglich zu entscheiden, 
ob und unter welchen Voraussetzungen weitergearbeitet werden 
darf. 

(7) Werden dem Dienstgeber Ereignisse zur Kenntnis gebracht, 
die beinahe zu einem Unfall geführt hätten, so hat er neben 
seiner Verpflichtung aus § 73 g Abs.3 auch jene Maßnahmen zu 
treffen, durch die in Hinkunft ein solches Ereignis verhindert 
werden kann. 

(8) Der Dienstgeber hat die auf Grund der Bestimmungen dieses 
Gesetzes zu führenden Vormerke und Aufzeichnungen zu verwahren 
und den Organen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion über 
Verlangen unverzüglich zur Einsichtnahme vorzulegen. 

Pflichten der Dienstnehmer 

§ 73 o. (1) Jeder Dienstnehmer hat die zum Schutz des Lebens 
und der Gesundheit der Dienstnehmer nach den in Betracht kommenden 
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Vorschriften und behördlichePAnordnungen gebotenen Schutzmaß­
na...½men anzuwenden sowie sich dementsprechend zu verhalten bzw. 
die ihm im Zusammenhang damit erteilten Weisungen zu befolgen. 
Darüber hinaus haben sich die Dienstnehmer so zu verhalten,daß 
eine Gefährdung des Lebens und der Gesundheit soweit als möglich 
vermieden wird. Sie haben alle Einrichtungen, Vorrichtungen und 
Ausrüstungen, die zum Schutz des Lebens und der Gesundheit er­
richtet oder beigestellt werden, den Erfordernissen des Schutz­
zweckes entsprechend zu benützen und pfleglich zu behandeln. 

(2) Die Dienstnehmer haben sich, soweit dies auf Grund ihrer 
f~chlichen Kenntnisse und Berufserfahrungen von ihnen verlangt 
wer~en kann, vor der Benützung von Betriebseinrichtungen, sonstigen 
mechanischen Einrichtungen, Betriebsmitteln sowie Gegenständen 
der Schutzausrüstung und von sonstigen Einrichtungen oder Gegen­
ständen für ihren S.chutz zu vergewissern, ob diese offenkundige 
Mängel aufweisen, durch die der notwendige S_chutz beeinträchtigt 
wird. Festgestellte Mängel und auffallende Erscheinungen an solchen 
Einrichtungen, Mitteln oder Gegenständen sind sogleicll dem Lienst­
geber oder der von diesem hiefür bestimmten Stelle und der Be­
triebsvertretung zu melden. 

(3) Dem Dienstgeber ist jeder Arbeitsunfall unverzüglich zur 
KenrJ.tnis zu bringen. 

(4) Dienstnehmer dürfen sich durch Alkohol, Medikamente oder 
Suchtgifte nicht in einen Zustand versetzen, in dem sie sich 
selbst oder andere im Betrieb Beschäftigte gefährden. 
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Sicherheitsvertrauenspersonen 

§ 73 p. (1) In jedem Betrieb, in dem dauern'.3.mindestens zehn 
Dienstnehmer beschäftigt werden, muß eine Sicherheitsvertrauens­
person tätig sein. In Betrieben mit einem dauernden Beschäftigten­
stand von mehr als 50 DienstnehmernsLnd zwei Sicherheitsvertrauens­
personen, bei einem solchen von mehr als 100 Dienstnehmern drei 
Sicherheitsvertrauenspersonen zu bestellen. 

(2) Bei Betrieben, in denen auf Grund ihrer Eigenart oder der 
räumlichen Ausdehnung oder bei Vorliegen gefährlicher Arbeits­
vorgänge eine besondere Gefährdung der Dienstnehmer besteht, 
kann der Magistrat nach Anhörung der Land- und Forstwirtschafts­
inspektion ~em Dienstgeber auch bei einer geringeren Zahl von 
Beschäftigten die Bestellung weiterer Sicherheitsvertrauens­
personen auftragen. 

(3) Sicherheitsvertrauenspersonen sind vom Dienstgeber mit 
Zustimmung des Betriebsrates auf die Dauer von drei Jahren zu 
bestellen. Sie haben den Dienstgeber bei .der Durchführung des 
Dienstnehmerschutzes·im Betrieb zu unterstützen und insbesondere 
auf das Vorhandensein der entsp~echenden Einrichtungen und yor­
kehrungen sowie auf die Anwendung der gebotenen~chutzmaßnahmen 
z_u achten und diesbezüglich bestehende Mängel dem Dienstgeber 
oder der-sonst von diesem hiefür .bestimmtenßtelle im Betriab zu 
melden. Die Sicherheitsvertrauenspersonen haben die Dienstnehmer 
zur Mitarbeit in Belangen des Dienstnehmerschutzes anzurege;n und 
dem Dienstgeber oder der von diesem hiefür bestimmten Stelle im -

Betrieb Vorschläge für Verbesserungen mitzuteilen. 

(4) Für jede Sicherheitsvertrauensperson ist gleichzeitig vom 
Lienstgeber mit Zustimmung des Betriebsrates eine Ersatzperson zu 
bestellen, die bei Verhinderung der Sicherheitsvertrauensperson 
deren Aufgaben durchzuführen hat. 
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( 5) Sicherheitsvertrauenspersonen müssen im Betrieb hauptbe­
ruflich tätig sein, mit der Eigenart der Arbeitsvorgänge und der 
damit verbundenen besonderen Unfallgefahren vertraut sein,über 
einschlägige Fachkenntnisse und über die Grundsätze des Dienst­
nehmerschutzes Bescheid wissen. Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 
haben die Sicherheitsvertrauenspersonen mit dem Betriebsrat zu­
sammenzuarbeiten. Sie haben an den vom zuständigen Sozialver­
sicherungsträger und von den Berufsvertr~ veranstalteten 
Ausbildungskursen teilzunehmen. Der Dienstgeber hat die zur Er­
füllung der Aufgaben (Abs. 3) erforderliche Zeit unter Fort­
zahlung des Entgeltes zu gewähren. 

(6) Der Dienstgeber ist verpflichtet, die Namen der Sicherheits­
vertrauenspersonen und der Ersatzpersonen der Land- und Forstwirt­
schaftsinspektion und dem zuständigen Sozialversicherungsträger be­
kanntzugeben. Durch die Tätigkeit der Sicherheitsvertrauensper­
sonen wird die Verantwortung des Dienstgebers auf Grund dieses 
Gesetzes nicht berührt. 

_Näh~re Bestimmungen über den 
Dienstnehmerschutz 

§ 73 q. Die näheren Bestimmungen über die in den§§ 73 a bis 
p festgelegten Anforderungen, Maßnahmen und Verpflichtungen in 

bezug auf den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Dienst­
nehmer sowie die durch Alter und Geschlecht bedingten Rücksichten 
auf die Sittlichkeit der_. Dienstnehmer sind durch Verordnung der 
Landesregierung zu treffen. In ·diesert Verordnung. können sowohl 
allgemeine Vorschriften als auch solche hinsichtlich einzelner 
Arten von Arbeiten oder Arbeitsverfahren getroffen werden; es können 
auch die allgemein anerkannten ·B.egeln. der Technik für verbind-
lich erklärt werden." 
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8. § 74 hat zu lauten: 

"§ 74. Iüaschinen und Geräte, die auf Grund der geltenden 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiete des ~aschinenschutzes nur 
mit bestimmten Schutzvorrichtungen oder anderen Schutzmaßnahmen 
zum Schutz von Leben und Gesundheit ihrer Benützer in den in­

ländischen Verkehr gebracht werden dürfen, sind mit den in 
diesen Rechtsvorschriften bestimmten Schutzvorrichtungen oder 
Schutzmaßnahmen anderer Art zu verwenden." 

9. In den§§ 84 Abs.1 erster Satz und 85 Z 2 ist das Wort 
"Arbeitsordnung" durch das Wort "Betriebsvereinbarung" zu 
ersetzen. · · 

10. § 100 Abs. 9 hat zu lauten: 

"(9) Die Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachaus­
bildung~_stelle hat einen Musterlehrvertrag zu erstellen U..."l.d i.m 
Amtsblatt der Stadt Wien zu veröffentlichen." 

Artikel II 

(1) Die Land- und forstwirtschaftliche Dienstnehmerschutzver­
ordnung, LGBl. für Wien Nr. 10/1970, bleibt bis zur Erlassung 
einer Verordnung auf Grund des§ 73 q der Wiener Landarbeits­
ordnung nach T:Iaßgabe des Abs. 2 als Landesgesetz in Geltung, soweit 
ihr nicht Bestim.r.iungen der Wiener Landarbeitsordnung in der Fas­
sung des Art. I entgegenstehen. 

(2) Im§ 56 der Land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehm.erschutz-
verord....11.u.11.g ist die · Zitierung "§ 134 der Wiener Landarbeits-
ordnung" durch "§ 209 der V!iener LaJ1darbei tsordnung" zu ersetzen. 



- 27 -

Artikel III 

Die Zweite Du.rchfü...•iru .... '1.gsverordnung zur Wiener Landarbeitsordnung, 
LGBl. für Wien Nr. 38/1949, tritt mit dem auf die 1:undoachung 
dieses Gesetzes folgenden Tag außer :Kraft. 

Artikel IV 

(1) Dieses Gesetz tritt soweit ~bs. 2 nichts anderes bestimmt 
mit 1. November 1982 in Kraft. 

(2) § 73 j .Abs. 2 bis 5 der Wiener Landarbeitsordnung tritt 
mit 1. Jänner 1984, § 73 p der Wiener Landarbeit.sordnung mit 
1. rnai 1983 in Kraft. 



MA 58 - 5233/80 

Erläuternde Bemerkungen 

zum Entwurf eines Gesetzes mit dem die Wiener Landarbeitsordnung 
geändert wird (Wiener Landarbeitsordnungsnovelle 1982) 

Im Bundesgesetz vom 8. Oktober 1980 (Landarbeitsgesetz-Novelle 1980), 
BGBl. Nr. 449; 1980 ,hat der Bund gemäß Art. 12 Abs. 1 Z 6 B-VG Grund­
sätze für die Regelung des Arbeitsrechtes in der Land- und Forst­

wirtschaft erlassen. Damit soll eine Vereinheitlichung des Arbeit­

nehmerschutzes und eine weitestgehende Gleichstellung der Dienst­
nehmer in der Land- und Forstwirtschaft mit den Arbeitnehmern anderer 

Wirtschaftsbereiche erreicht werden. Der Grundsatzgesetzgeber hat 

daher bei der Ausarbeitung der Grundsätze, die eine umfassende Neu­

gestaltung des Dienstnehmerschutzes in der Land- und Forstwirtschaf't 

zum Ziele haben, das Arbeitnehmerschutzgesetz BGBl.Nr. 234/1972, zum 
Vorbild genommen. 

Die vorliegende Wiener Landarbeitsordnungsnovelle 1982 hat die Aus­
führung der Grundsätze für den Bereich des Landes Wien sowie eine 

weitere Anpassung im Bereich der Lehrverträge zum Gegenstand. 

Hinsichtlich der vom Grundsatzgesetzgeber dem Ausführungsgesetz-

geber in einer Reihe von Fällen ausdrücklich erteilten Aufträge zur 

Regelung von Detailfragen wurde in Anlehnung an die Vorgangsweise nach 

dem Arbeitnehmerschutzgesetz diesen zum überwiegenden Teil durch s ·chaf'f'ung 
entsprechender Verordnungsermächtigungen nachgekommen und nur zum 

geringen Teil durch entsprechende Bestimmungen in der Wiener Land­

arbeitsordnung selbst. Diese Vorgangsweise war schon deshalb zweck­

mäßig, weil es sich vielfach um Sachbereiche handelt, die ständigen 

Veränderungen unterworfen sind und die gewählte Rechtstechnik eine 

raschere Reaktion auf Weiterentwicklungen zuläßt. Daneben hätte 
eine sofortige vollständige Regelung dieser Bereiche zusätzlicher 

Beratungen bedurft und die notwendige Änderung der Wiener Land­

arbeitsordnung verzögert. 
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Im einzelnen ist zum gegenständlichen Entwurf noch folgendes zu 
bemerken: 

Zu Art. I Z 2 ( § 7 Abs. 3) : 

Gemäß Art. III des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 449/1980~nd Dienstscheine 
nach wie vor von den Stempel- und Rechtsgebühren des Bundes befreit. 

Ein Hinweis auf diese bundesrechtliche Vorschrift im Landesaus­
führungsgesetz erübrigt sich. 

Zu Art. I Z 7 ( §§ 73 a bis 73 g): 

Zu§ 73a Abs.1: 
Die Anforderungen, denen Arbeitsräume entsprechen müssen, waren . . 
näher zu umschreiben, um die Verordnungsermächtigung nach§ 73q 
nicht zur formalgesetzlichen Delegation werden zu lassen. 

Zu § 73a Abs. 3: 

Zur Klarstellung war festzuhalten, daß sich der Begriff "Arbeits­
stelle" auf den gesamten Betriebs berei.ch bezieht und somit auch 
die außerhalb von Arbeitsräumen und Betriebsräumen gelegenen 
Arbeitsstellen in bezug auf Arbeitsvorgänge und Arbeitsbedingungen 
den Erfordernissen des Schutzes und der Gesundheit der Dienstnehmer 
entsprechen müssen. 

Zu § 73b Abs .2: 

Hier war in gleicher Weise wie bei§ 73a Abs. 1 vorzugehen, um 
eine formalgesetzliche Delegation zu vermeiden. 

Zu§ 73c Abs. 1: 

Betriebseinrichtungen, sonstige mechanische Einrichtungen und Betriebs­

mittel, die in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben in Ver-
wendung stehen, würden hier zur Erläuterung der Begriffsinhalte 
demonstrativ aufgezählt. Diese Einri·chtungen und Mittel müssen in 

einer dem Stand der Technik entsprechenden Weise der Forderung eines 
wirksamen Schutzes des Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer 
genügen. Maßgebende Kriterien hiefür sind die für diese Einrichtungen 
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und Mittel geltenden besonderen Rechtsvorschriften und die Regeln 
der Technik, insoweit diese auch dem Schutz des Lebens und der Ge­
sundheit der Dienstnehmer dienen. Darüber hinaus ist auf arbeits­
physiologische Grundsätze soweit Bedacht zu nehmen, als dies der 
Dienstnehmerschutz erfordert. Von den geltenden Rechtsvorschri.ften 

ist insbesondere auf die Maschinenschutzvorrichtungsverordnung, BGBl. 

Nr. ~3/1961, die Dampfkesselverordnung, BGBl.Nr. 83~_1948, un~ __ das 
Elektrotechnikgesetz,BGBl.Nr. 57/1965, u.a. zu verweisen. Als Regeln 
der Technik werden die aus Wissenschaft oder Erfahrung auf tech­
nischen Gebieten gewonnene.1Grundsätze bezeichnet. Bestimmungen,die 

solche Grundsätze enthalten und von fachlichen Stellen herausge­
geben sind, werden als anerkannte Regeln der Technik angesehen; die . . 
vom österreichischen Normungsinstitut im Sinne des Normengesetzes, 

BGBl.Nr. 240/1971,aufgestellten Normen sind als anerkannte Regeln 
der Technik zu qualifizieren. Unter arbeitsphysiologischen und 
ergonomischen Erkenntnissen sind jene Grundsätze,Gesetzmäßigkeiten 
und Erfahrungen anzusehen, die dazu dienen, die Arbeit den anatomischen 
und physiologischen sowie physischen Gegebenheiten des Menschen 
anzupassen. 

Zu§ 73c Abs. 2 und 3: 
Je nach der Art der Einrichtungen und Mittel und ihrer Verwendung. 
wird ··ent$prec·herid den ·Erforde.rnis-se.n de-s Arbeit·nehmers_chut-zes zwis eben 

Prüfungen unterschieden, die vor Inbetriebnahme (Abnahmeüberprüfungen) 
und solchen,die in bestimmten Zeitabständen (~iederkehrende 
Prüfungen) vorzunehmen sind. Durch die Abnahmeprüfung, welcher bei 
jenen Einri cht ungel?, die erst am Verwendungsort zusammengebaut werden, 
eine wesentli ehe Bedeutung zukommt, soll die ordnungsgemäße Funktion 

der Einrichtungen und ihrer Sicherheitsvorkehrungen gewährleistet 
werden. 

Zu § 7 3 c A bs . 5 : 

Der für die Durchführung der Prüfung zuständige Personenkreis wurde 
in Anlehnung an§ 5 Abs. 3 des Arbeitnehmerschutzgesetzes,. BGBl. 
Nr. 234/1972, in der geltenden Fassung, festgelegt, wobei hinsieht-
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lieh der Berechtigung für die "Wiederkehrenden Prüfungen 11 zu be­

denken war, daß bei bestimmten Arten von Betriebseinrichtungen 
und Betriebsmitteln im Hinblick auf ihre Gefährlichkeit nicht 
allein die Fachkunde und die Zuverlässigkeit für die Vornahme solcher 
Prüfungen als ausreichend anzusehen sein werden. Im Einzelfall 
werden daher auch noch die Anforderungen anderer, wiederkehrende 
Überprüfungen regelnde Vorschriften, wie z.B. das Elektrotechnik­

gesetz, die Dampfkesselverordnung, das Aufzugsgesetz, von den 

in Betracht kommenden Personen oder Institutionen erfüllt werden 

müssen. 

Zu § 73d Abs. 2: 

Zo·Arbeiten im Sinne des Abs. 2 werden jedenfalls jene Arbeitsver­

richtungen hinzuzuzählen sein, die Berufskrankheiten im Sinne der 
jeweiligen sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen hervorrufen 
können. Bei diesen Arbeiten müssen die entsprechenden Schutzmaß­
nahmen getroffen werden, sodaß Einwirkungen, welche die Gesundheit 
der Dienstnehmer gefährden, vermieden werden; das Verha~ten der 

Dienstnehmer muß diesem Erfordernis entsprechen (siehe§ 730 Abs. 1). 

Zu § 7 3 d A bs . 5 : 

Diese Bestimmung nennt demonstrativ jene Arbeiten, die mit einer 
besonderen Gefahr für die damit Beschäftigten oder für andere Dienst­
nehmer verbunden sind und zu deren Verrichtung nur solche Dienst­

nehmer herangezogen werden dürfen, die die körperliche und geistige 

Eignung sowie die notwendigen Fachkenntnisse und Berufserfahrungen 
besitzen. 

Die Bestimmung über die angemessene Aufsicht schließt nicht aus, daß 

die Aufsichtspersonen auch selbst Arbeiten ausführen, doch muß 

dessen ungeachtet auf jeden Fall die notwendige Aufsicht sicherge­
stellt sein. 
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Zu § 73d Abs. 6: 

Der Nachweis der Fachkenntnisse wird durch ein Zeugnis über eine er­
folgreich abgelegte Prüfung erbracht, zu dessen Ausstellung neben 
den Unterrichtsanstalten auch andere von Bund oder Land ermächtigte 

Einrichtungen berufen sein sollen. Die Anerkennung der vom Bund 
erteilten Ermächtigungen erfolgt aus Zweckmäßigkeitsgründen, weil 
eine Reihe von gefährlichen Arbeiten in beiden Kompetenzbereichen 

des Dienstnehmers chut zes in glei eher Weise anzutreffen ist (z.B. 
Sprengarbeiten). 

Zu§ 73d Abs. 7: 

Der Begriff Arbeitsplatz, wie ihn der Grundsatzgesetzgeber verwendet, 

umfaßt nur die unmittelbare Arbeitsstelle. In landwirtschaftlichen 
Betrieben bestehen "Arbeitsplätze", wie sie in Industriebetrieben 

vorkommen,nur in geringem Ausmaß. Für einen ausreichenden Schutz 
des Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer wird es daher er­
forderlich sein, auch den weiteren Tätigkeitsbereich in die Regelung 

miteinzubeziehen, was durch die Verwendung des Begriffes "Arbeits­

bereich" erfolgt. 

Zu§ 73d Abs. 8: 

Diese Bestimmung nennt die Arten von gefährlichen Arbeitsstoffen, 

deren Lagerung und Aufbewahrung Schutzmaßnahmen erforderli eh 
machen, sowie die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen die hiebei 
zu treffen sind. In jedem Fall sind aber darüber hinaus die durch 
die Eigenschaften dieser Arbeitsstoffe bedingten speziellen Sicher­
heitsvorkehrungen zu treffen. Vorkehrungen dieser Art.sieht auch 
§ 18 der gemäß Art. II ausdrücklich weiter aufrecht erhaltenen 
Land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmerschutzverordnung vor. 

Zu § 73e Abs. 1 : 

Da die Straßenverkehrsordnung 1960 nur für Straßen mit öffentlichem 
Verkehr gilt, war sohin für den übrigen Verkehr innerhalb des Be­

triebsbereiches, welcher neben der Hofstelle auch die bewirt­
schafteten Grundstücke umfaßt, eine zusätzliche Regelung zu treffen. 
Diese erfolgte in Anlehnung an§ 7 des Arbeitnehmerschutzgesetzes. 
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Zu § 73e Abs. 2: 

Zur Vermeidung jedweden Zweifels waren auch motorisch angetriebene 
Arbeitsmaschinen ausdrücklich zu erwähnen. Die Einführung der 
schriftlichen Erteilung einer Fahrbewilligung analog§ 7 des Arbeit­
nehmerschutzgesetzes erfolgte deshalb, weil nach den Erfahrungen der 
Unfallversicherungsanstalten diesem Vorgang eine psychologische Be­
deutung zukommt: Der Dienstnehmer erhält eine besondere Berechtigung, 
welche im Falle eines Fehlverhaltens wieder entzogen .wird. Dadurch 
soll dem Dienstgeber die Aufsicht und auch die Einflußnahme auf' 
das Verhalten der Dienstnehmer erleichtert werden. 

Zu § 7 3e Abs. 3: 

Durch diese Bestimmung sollen die Dienstgeber dazu verhalten werden, 

auf die besonderen Verhältnisse in landwirtschaftlichen Betrieben 
beim Einsatz von Dienstnehmern zum Lenken von Kraftfahrzeugen und 
motorisch angetriebenen Arbeitsmaschinen aber auch bei anderen damit 
im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten (Beifahrer und Bremser) Be­
dacht zu nehmen. Besondere Bedeutung kommt diesen Bestimmungen bei 
saisonbedingten Ar bei tss pi t zen (Getreideernte, Zuckerrü benkampagne) 

mit wechselnden Aufgaben der Dienstnehmer, wie beim Wechsel von 

Lenkern, Beifahrern und Bremsern· zu. 

Zu § 7 3 f A bs . 3 : 

Eine nähere Regelung der Art der Einwirkungen oder Belastungen, bei 
denen ärztliche Untersuchungen durchzuführen sind, sowie Art und 
Umfang dieser Untersuchung und die Zeitabstände zwischen diesen 
wird einer Verordnung der Landesregierung vorbehalten, zumal dieser 

Regelungsbereich mit Rücksicht auf die Entwicklung neuer Technologien 

und Chemikalien einer steten Anpassung bedarf. 

Zu§ 73f Abs. 4: 

Untersuchungen nach§ 73f Abs. 1 sollen von den nach bundesrecht­
lichen Vorschriften hiezu ermächtigten Ärzten oder Einrichtungen 
vorgenommen werden. Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat 
gemäß§ 8 Abs. 4 des Arbeitnehm~rschutzgesetzes, BGBl.Nr. 234/1972, 
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und der Verordnung BGBl. Nr. 3911974 ,eine ausreichende Zahl von Ärzten 
und Einrichtungen zur Durchführung arbeitsmedizinischer Untersuchungen 
ermächtigt. Mit Rücksicht auf die geringe Zahl der landwirtschaft­
lichen Dienstnehmer in Wien und die Vielzahl von Einrichtungen und 
Ärzten, welche in Wien arbeitsmedizinische Untersuchungen durchführen, 

erschien es. nicht notwendig, in den Entwurf eine Regelung aufzunehmen, 

die eine Bestellung weiterer Ärzte oder Institutionen zur Durch­
führung solcher Untersuchungen vorsieht. 

Zu§ 73g Abs. 1 bis 4 und 6: 

Die Unterweisung der Dienstnehmer soll auf die im Betrieb vor­
handenen Gefahrenquellen und die hiebei gebotenen Verhaltensweisen 
aufmerksam machen. Der Entwurf sieht im Abs. 1 eine allgemeine 
Unterweisung und im Abs. 2 eine solche in bezug auf spezielle 
Tätigkeiten vor; die Abs. 3 und 6 legen fest, in welchen Fällen 
eine Wiederholung der Unterweisung erforderlich ist. Die Unter­
weisung ist durch den Dienstgeber durchzuführen, kann aber von 

diesem unter bestimmten Voraussetzungen auch auf andere Personen 
übertragen werden. In manchen Fällen vor allem bei Bedienung 
maschineller Einrichtungen wird eine Unterweisung durch Personen 

der Herstellerfirma erforderlich sein. 

Zu § 73g Abs. 5: 

Unterweisungen sind grundsätzlich an keine bestimmte Form gebunden. 
Als Nachweis über die Durchführung der Unterweisungen sind jedoch 

Aufzeichnungen zu führen. 

Zu § 73g Abs. · 7: 

Diese Bestimmung regelt unter welchen Voraussetzungen eine Unter­
weisung nicht erforderlich ist. Ein solcher Fall wird beispielsweise 

in bezug auf Verkehrsvorschriften beim Lenken eines Fahrzeuges 
gegeben sein, wenn der Fahrer einen Lenkerausweis im Sinne der kraI't­

fahrrechtlichen Vorschriften besitzt. 
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Zu§ 73h Abs. 1: 

Schutzausrüstungsgegenstände im Sinne dieser Gesetzesstelle umfassen 
persönliche Schutzgeräte wie Schutzbrillen, Gehörschutzmittel, 
Sicherheitsgürtel oder Atemschutzgeräte. Unter Schutzkleidung sind 
unter anderem Schutzhelme, Sicherheitsschuhe etc. zu verstehen. 
Eine nähere Regelung wird im Verordnungswege erfolgen. 

Zu § 73h Abs. 2: 

Schutzausrüstungsgegenstände werden nur dann den an sie gestellten 

Forderungen gerecht, wenn sie sich in ordnungsgemäßem Zustand be­
finden. Für Ausrüstungsgegenstände bestimmter Art war daher eine 

regelmäßige Überprüfung vorzusehen. 

Zu § 73j Abs. 2: 

Die Leistung Erster Hilfe hat die Aufgabe, vom Verunfallten unmittel­
bare Gefahren für Leben oder Gesundheit abzuwenden. Aber auch für den 
weiteren Verlauf von Verletzungen ist die erste Versorgung von 

wesentlicher Bedeutung. Diese Vorsorge kann aber nicht nur in ~er 
Bereitstellung der zur Hilfe notwendigen Mittel und Einrichtungen be­
stehen. Von Bedeutung ist auch, daß Personen vorhanden sind, die eine 
ausreichende Ausbildung in Erster Hilfeleistung erhalten haben. Um 
demnach eine wirksame Erste Hilfeleistung erbringen zu können, muß 
in jedem Betrieb zumindest eine und für je weitere angefangene zehn 
Dienstnebm.erei.ne weitere Person dazu zur Verfügung stehen, die die 
notwendige Ausbildung erhalten hat. In diesem Zusammenhang ist zu 
erwähnen, daß durch einschlägige Vorschriften auf anderen Rechtsge­
bieten, wie z.B. des Kraftfahrwesens, eine solche Ausbildung ver­
langt wird und eine Reihe von Dienstnehmern ohnedies über die ent­
sprechende Ausbildung für die Erste Hilfeleistung ber.ei ts verfügen 
wird. 

Zu § 73,j Abs .4: 

Was die Anwesenheitspflicht der in Erster Hilfe ausgebildeten Personen 
anlangt, war auf die besondere Situation und Struktur der Betriebe im 
Land Wien Rücksicht zu nehmen. Demnach wäre bei Kleinstbetrieben eine 
dauernde Anwesenheit solcher Personen im Betrieb als eine besondere 
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Erschwernis in der Gestaltung des Arbeitsablaufes anzusehen gewesen­
Eine Verpflichtung zur Anwesenheit tritt daher nur bei gefährlichen 

Arbeitsverrichtungen ein, da hier der Sicherheit der Vorrang vor Fragen 
der Optimierung des Betriebsablaufes zu geben war. Dessenungeachtet 

wird jedoch eine möglichst lückenlose Ausbildung aller Dienstnehmer 
in Erster Hilfe schon im Interesse der Betriebsinhaber anzustreben sein, 

weil dann Probleme hinsichtlich der Anwesenheit· solcher Personen auch 
in Kleinstbetrieben gar nicht oder nur in Extremsituationen ( Grippe­

epedemien etc.) auftreten werden. 

Zu § 73j Abs. 5: 
Dieser ausdrückliche Verweis soll den Normunterworfenen nochmals 

deutlich machen, daß familieneigene Arbeitskräfte im Bereich des 
Dienstnehmerschutzes den sonstigen Dienstnehmern gleichgestellt 
sind. 

Zu § 73kAbs. 2: 
. . 

Der Grundsatzgesetzgeber hat lediglich vorgesehen, daß den Dienst-
nehmern eine Möglichkeit zur Warmwasserbereitung zur Verfügung zu 
stellen ist. Im Gegensatz dazu sieht§ 25 Abs. 2 der Land- und 
forstwirtschaftlichen Dienstnehmerschutzverordnung vor, daß Dienst­
nehmern, die bei ihrer Arbeit einer besonders starken Verschmutzung„ 
der Einwirkung ätzender, giftiger oder infektiöser .Stoffe, starker 
Staubentwic~lung oder großer Hitze ausgeset~sind, zur Reinigung 
unter anderem-warmes Wasser zur Verfügung zu stellen ist. Eine 

ähnliche Bestimmung enthält auch§ 14 Abs. 2 des Arbeitnehmerschutz­
gesetzes. Um keine Schlechterstellung der Dienstnehmer in Wien zu 
erreichen,war.an der geltenden Regelung festzuhalten. 

Zu § 73k Abs. 6: 

Die geltende Regelung des§ 27 Abs. 1 der Land- und forstwirt­
schaftlichen Dienstnehmers chut zverordnung, die einen eigenen 

Raum für den Aufenthalt während der Arbeitspausen vorsieht, 
hat in diese Bestimmung Eingang gefunden. Die im Grundsatzgesetz 
vorgesehene Regelung würde eine Schlechterstellung der Dienst­
nehmer mit sich bringen. 
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Zu§ 73k Abs. 7: 

Diese Bestimmung entspricht der geltenden Rechtslage (§ 27 

Abs. 2 Land- und forstwirtschaftliche Dienstnehmerschutzverordnung). 

Zu§ 731Abs. 1: 

Die Anforderungen an Räume; die Dienstnehmern für Wohnzwecke 

zur Verfügung gestellt werden 1 ergeben sich in erster 

Linie aus den Bestimmun·gen der Bauordnung sowie aus den Erforder­
nissen in bezug auf Hygiene, sowie Schutz der Gesundheit und der 

Sittlichkeit. 

Zu§ 73 1 Abs. 3 und 4: 

Die an Unterkünfte zu stellenden Anforderungen wurden analog zu§ 16 

des Arbeitnehmerschutzgesetzes geregelt. 

Zu§ 73n Abs. '1: 

Die Beauftragung eines Dienstnebmers im Sinne des letzten Satzes soll 
dem Dienstgeber die Einhaltung seiner Pflichten erleichtern und er­
folgt in Anlehnung an§ '18 Abs. 2 Arbeitnehmerschutzgesetz. 

Zu § 73n Abs. 5: 
Durch diese Bestimmung soll auch die freiwillige Durchführung von 
Arbeiten durch Dienstnebmer, die sich in einem beeinträchtigten Zu­
stand befinden, verhindert werden. 

Zu § 7 3n Abs . 8 : 

Der vorliegende Entwurf sieht in einer Reihe von Bestimmungen vor, 

daß der Dienstgeber vormerke und Aufzeichnungen zu führen hat. Es 
war demnach auch eine allgemeine Verpflichtung zu statuieren, wo­
nach Dienstgeber dazu verhalten werden, diese Vormerke und Auf­
zeichnungen zu verwahren und den Organen der Land- und Forst­
wirtschaftsinspektion über Verlangen unverzüglich vorzulegen. 
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Die Bestimmungen über Sicherheitsvertrauenspersonen wurden in .An­
lehnung an§ 20 Arbeitnebmerschutzgesetz erstellt. Als Sicherheits­
vertrauenspersonen dürfen jedoch nur Betriebsangehörige bestellt 
werden, weil nur dieser Personenkreis neben einschlägigen Fachkennt­
nissen auch die besonderen Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes kennt. 
Das Wort 11hauptberuflich11 im Abs. 5 bezieht sich sohin nur auf' diesen 
Umstand, bedeutet aber nicht, daß Sicherheitsvertrauenspersonen keine 

andere Tätigkeit im Betrieb ausüben dürfen. 

Zu § 73g: 

Im Sinne der grundsätzlichen Bemerkungen über die zur Ausführung 
der vom Bund erlassenen Grundsätze gewählte Rechtstechnik wurde 
diese ergänzende Bestimmung über -die zu erlassende Durchführungs­
verordnung in den Entwurf aufgenommen. 

Zu Art. I Z 10 (§ 100 Abs. 9) und Art. III: 

§ 100 Abs. 9 hat in seiner bisherigen Fassung auf§ 6 Abs. 4 ver­
wiesen. Abgesehen von der mangelnden Konkretisierung dieses Ver­
weises - § 6 Abs. 4 enthielt eine Verordnungsermächtigung für die 
Wiener Landesregierung, den allgemeinen Inhalt der Jahresdienstver­
träge und ein Muster eines solchen durch Verordnung zu bestimmen -
ist die zuletzt genannte Bestimmung durch die Wiener Landarbeits­
ordnung.snovelle · 1976, LGBl. für Wien Nr. 6/ 1977, ersatzlos ge­
strichen worden, sodaß der gegenständliche Verweis inhaltslos wurde. 

Weiters war zu berücksichtigen, daß die zweite Durchführungsverordnung 
zur Wiener Landarbeitsordnung, LGB1. für Wien Nr. 3811949, samt dem 
~ls Anlage enthaltenen Musterlehrvertrag nicht mehr ganz der der­
zeitigen Rechtslage aber auch den Anforderungen (veraltete Belehrungen) 
entspricht. Es hat sich sohin als die zweckmäßigste Lösung einer Rechts 
bereinigung angeboten, den Inhalt eines Musterlehrvertrages im Hinblick 

auf die doch häufiger eintretenden Änderungen in diesem Bereich nicht 



mehr im Verordnungswege zu erlassen~sondern die Lehrlings- und Fach­
ausbildungsstelle lediglich mit der Veröffentlichung eines solchen 
Musters im Amtsblatt der Stadt Wien zu beauftragen. Da durch diese 
Regelung der Erlassung eines Musterlehrvertrages im Verordnungswege 

die recht liehe Grundlage entzogen wurde, war aus Gründen der Rechts­
sicherheit die zweite Durchführungsverordnung zur Wiener Landarbeits­
ordnung aufzuheben. 

Zu Art. II: 

Im Hinblick auf die zu eingang der Erläuternden Bemerkungen dargelegten 
Überlegungen über dj_e Vorgangsweise bei der Ausführung der vom Bund auf:.· 

gestellten Grundsätze im Bereich des Dienstnehmerschutzes war aus 

Gründen der Rechtsklarheit zu statuieren, daß bis zur Erlassung der 
nach§ 73q erforderlichen Durchführungsverordnung die bisherige Land­

und forstwirtschaftliche Dienstnehmerschutzverordnung, soweit sie 

nicht mit den neuen dienstnehmerschutzrechtlichen Bestimmungen in 
Widerspruch steht, ausdrücklich als Landesgesetz_weitergelten soll. 
Im übrigen war im§ 56 der genannten Verordnung die Zitierung der 
Strafbestimmung der Wiener Landarbeitsordnung infolge der durch 
die Wiener Landarbeitsordnungsnovelle '1976, LGBl. für Wien Nr.6/1977, 

erfolgten Änderungen richtig zu stellen. 

Zu Art. IV: 

Da das gegenständliche Gesetz eine Reihe von zusätzlichen Ver­
pflichtungen für die Dienstgeber mit sich bringt, erscheint eine 

Legisvakanz von ca. drei Monaten für angebracht. Außerdem war hin­
sichtlich der Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen und der 

Ausbildung von Dienstnehmern in Erster Hilfe ein späterer Wirksam­
keitsbeginn vorzusehen, weil sonst die Dienstgeber ihren Ver­

pflichtungen unter anderem wegen der erforderlichen Ausbildungs­
zeit für diese Personenkreise nicht hätten nachkommen können. 
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